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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft:  
E-Ausleihe – die Ausleihe von digitalen Medien 
 
Begründung:  
(ggf. zusätzlich) 
 
Im letzten Jahr ist auf Anregung der Stadtbücherei Gladbeck die e-Ausleihe als neues An-
gebot der Stadtbibliotheken entstanden. Die e-Ausleihe ist ein Projekt im Rahmen der In-
terkommunalen Zusammenarbeit, an dem alle zehn Bibliotheken des Kreises Reckling-
hausen mitwirken.  
Mithilfe der Kooperation der Bibliotheken und der Unterstützung des Landes NRW konnten 
bereits ca. 12.000 digitale Medien für die Leser nutzbar gemacht werden. Das Angebot der 
digitalen Medien umfasst 

• e-Books = elektronische Bücher 
• e-Papers = Elektronische Zeitungen und Zeitschriften 
• e-Videos  = elektronische Filme 
• e-Audios = elektronische Hörbücher  
• e-Music = elektronische Musik  
 

Das Themenangebot ist weit gefächert, es befinden sich beispielsweise Interpretationshil-
fen, Berufsratgeber, Computerbücher, Reisevideos, Hörbücher für Kinder und Erwachse-
ne, Klassik-CDs, der Spiegel und die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter den elektroni-
schen Medien. 
 

Die Nutzung dieser digitalen Medien ist denkbar einfach: man benötigt lediglich einen In-
ternetzugang sowie einen gültigen Leseausweis. 
Mi diesen Voraussetzungen kann jeder Leser der Bibliotheken des Kreises Recklinghau-
sen den neuen Service nutzen. 
 

Zur e-Ausleihe gelangt man über den folgenden Link: www.bibliothek-digital.de/kreisre 
oder über einen Link auf der Homepage der jeweiligen Bücherei. 
Auf der Internetplattform kann man in den angegebenen Rubriken stöbern oder gezielt 
nach einem Titel suchen. 
Zu jedem Titel ist eine Vorschau (Lese-, Hörprobe oder Videovorschau) vorhanden, die 
den Leser über Inhalt und Gestaltung des Mediums informiert. 
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Die ausgewählten Titel werden in den virtuellen Bibliothekskorb gelegt und anschließend 
ausgeliehen. Für die Ausleihe ist lediglich eine Anmeldung mit der Bibliotheksausweis-
nummer und dem üblichen Passwort erforderlich. 
Die Ausleihfrist beträgt für alle Medien sieben Tage, mit Ausnahe der e-Papers, die nur 
einen Tag beziehungsweise eine Stunde ausgeliehen werden können. 
E-Books und e-Papers können am Bildschirm gelesen und ausgedruckt werden, e-Audios 
und e-Music-Titel können auf  MP3-Player gespeichert werden. 
Die ausgeliehenen  Medien werden nach Ablauf der Leihfrist automatisch zurückgegeben  
und können dann am eigenen Computer nicht mehr geöffnet werden. 
 

Des Weiteren gelten die üblichen Serviceangebote der Bibliotheken auch in der e-
Ausleihe. 
So können beispielsweise bereits entliehene Medien vorgemerkt werden. Über das Ein-
treffen der Medien wird man automatisch per Mail informiert. 
 

Für die Nutzer stellen vor allem die Zeit- und Ortsunabhängigkeit einen großen Vorteil dar, 
ist die Stadtbücherei bequem von zuhause aus 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche 
und 365 Tage im Jahr Medien zu nutzen. Außerdem lassen sich diese Medien beliebig oft 
ansehen beziehungsweise abspielen. 
 

Der Trend, vor allem bei der jüngeren Generation, immer mehr mit dem PC und dem In-
ternet zu arbeiten, ist bekannt. Deshalb erhoffen sich die Stadtbibliotheken im Kreis Reck-
linghausen, Jugendliche mit dieser innovativen Art der Ausleihe anzusprechen und  als 
neue Nutzergruppe zu gewinnen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
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        Dr. Andriske 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


